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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

29.06.2011 

Geschäftszahl 

C7 315488-1/2008 

Spruch 

C7 315488-1/2008/7E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. Filzwieser-Hat als Vorsitzende und den Richter Mag. Felseisen 
als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX alias XXXX, StA. Pakistan, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 05.10.2007, 
 

FZ. 05 10.365-BAW, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 30.05.2011 zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 7 AsylG 1997, BGBl I. Nr. 76/1997 idF BGBl I. Nr. 126/2002, und § 8 Abs. 1 
AsylG 1997, BGBl. Nr. 76/1997 idgF, und § 10 AsylG 2005, BGBl I Nr. 100/2005 idgF, als unbegründet 
abgewiesen. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Beschwerdeführer, ein pakistanischer Staatsangehöriger, stellte am 13.07.2005 einen Asylantrag in 
Österreich. In seinem schriftlichen Asylantrag führte der Beschwerdeführer an, Mitglied der pakistanischen 
Volkspartei gewesen zu sein und von Mitgliedern anderer Parteien, welche ihm gegenüber feindlich gestimmt 
gewesen wären, angegriffen und verletzt worden zu sein. Er sei einmal an der Nase verletzt worden und hätte 
danach operiert werden müssen. Am 16. April, als XXXX nach Lahore zurückgekehrt wäre, sei ihre Prozession 
angegriffen und viele seiner Kollegen verhaftet worden. In seinem Haus sei eine Razzia durchgeführt worden, er 
hätte aber fliehen können. 
 

Bei seiner niederschriftlichen Befragung beim Bundesasylamt am 18.07.2005 gab der Beschwerdeführer an, aus 
Gujranwala, Punjab zu kommen, dort von 1989 bis 2005 als Lebensmittelhändler tätig gewesen zu sein und seine 
Eltern und seinen Bruder in Pakistan zu haben. Bei seiner weiteren Einvernahme am 22.07.2005 brachte der 
Beschwerdeführer vor, am 06.06.2005 seinen Heimatort verlassen zu haben und nach Karachi gereist zu sein, 
von wo er alleine nach Istanbul geflogen wäre. Er sei legal mit seinem eigenen Reisepass, welcher ihm vom 
Passamt Karachi im Jahr 2005 ausgestellt worden sei, ausgereist. Dieser sei ihm von Schleppern in Istanbul 
abgenommen und nicht mehr zurückgegeben worden. Er habe keine Verwandte in Österreich. Er wäre in 
Pakistan weder vorbestraft noch jemals von den Behörden erkennungsdienstlich behandelt worden. Auch wäre er 
nicht im Gefängnis gewesen, sei aber von der Polizei fünf Mal festgenommen worden. Die Polizei suche nach 
ihm. Ob es einen Haftbefehl gebe, könne er nicht sagen. Er sei seit 2000 Mitglied der PPP. Zwischen 2000 und 
2004 wäre er vier Mal von der Polizei verhaftet worden. Am 16.04.2005 sei der Mann von Benazir Bhuto, Asif 
Ali Zardari, von Dubai nach Pakistan zurückgekehrt und wären Mitglieder der PPP am Flughafen in Lahore 
gewesen, um diesen zu begrüßen. Die Polizei habe dort zahlreiche Personen festgenommen, unter ihnen auch 
den Beschwerdeführer, welcher an dem Tag auch am Flughafen anwesend gewesen sei. Er wäre dann einen 
Monat lang in Haft gewesen und im Gefängnis geschlagen worden. Seine Eltern hätten 10.000 Rupien 
Bestechungsgelder an die Polizisten der Polizeistation XXXX bezahlt, woraufhin er dann schließlich auch 
entlassen worden sei, dies etwa am 15.05.2005. Am 25.05.2005, sei er einkaufen gewesen und habe zufällig 



 Asylgerichtshof 29.06.2011 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 15 

zuhause angerufen, um zu fragen, ob noch etwas gebraucht werde. Seine Mutter habe ihm bei diesem Gespräch 
mitgeteilt, dass die Polizei bei ihnen gewesen sei und seinen Vater und seinen Bruder festgenommen habe. Der 
Beschwerdeführer sei daraufhin nicht mehr nach Hause zurückgekehrt und nach Lahore geflüchtet. Er habe aber 
weiterhin Kontakt mit seiner Familie gehabt und erfahren, dass die Polizei mehrmals bei ihnen gewesen sei. 
Seine Mutter habe mit den Leuten seiner Partei gesprochen, welche seine Ausreise organisiert hätten. Im Falle 
seiner Rückkehr befürchte er von der Polizei festgenommen zu werden und wieder Probleme zu bekommen. Auf 
die Frage, warum er sich nicht in einem anderen Landesteil seines Heimatlandes niedergelassen habe, um diesen 
Problemen zu entgehen, antwortete er, dass er ohnehin in Lahore und Karachi gewesen wäre, aber Angst gehabt 
hätte, dass man ihn wieder festnehmen könnte. 
 

Am 05.09.2007 wurde neuerlich eine Einvernahme beim Bundesasylamt durchgeführt, im Rahmen derer der 
Beschwerdeführer angab, in Pakistan ein eigenes Lebensmittelgeschäft gehabt zu haben und in Österreich keine 
Familienangehörigen zu haben. Er wäre seit 2000 Mitglied der PPP und habe mit der Polizei Probleme gehabt. 
Zwei bis drei Mal wäre er festgenommen und misshandelt worden. Als der Parteichef Asif Ali Zardari am 
16.04.2005 aus Dubai nach Lahore zurückgekommen sei, wären alle Parteimitglieder am Flughafen anwesend 
gewesen, um diesen zu empfangen. Plötzlich sei die Polizei gekommen und hätte begonnen die Leute zu 
schlagen und mit Tränengas zu schießen. Die Polizei habe ungefähr 15 bis 20 Personen festgenommen, unter 
ihnen den Beschwerdeführer. Sie seien zur Polizeidienststelle XXXX gebracht worden, wo man sie ungefähr 
einen Monat lang festgehalten hätte. Sein Vater habe 10.000 Rupien Bestechungsgeld bezahlt, woraufhin der 
Beschwerdeführer freigelassen worden sei. Im Juni 2005 bzw. im Mai 2005 sei die Polizei wieder zu ihm nach 
Hause gekommen und habe ihn festnehmen wollen. Seine Eltern hätten ihn über das Handy darüber informiert, 
als er gerade einkaufen gewesen sei, woraufhin er Gujranwala sofort verlassen habe. Er sei nach Lahore gefahren 
und von dort weiter nach Karachi, von wo er aus das Land verlassen habe. Er wäre insgesamt vier Mal 
festgenommen worden. Auf Vorhalt, warum er zuvor von zwei- oder drei Mal gesprochen habe, erwiderte er, 
dass dies vor dem 16. April 2005 gewesen sei. Am 16.04.2005 habe man ihnen vorgeworfen, dass sie gegen die 
Regierung protestiert hätten und sich versammelt und Unruhe verbreitet hätten. Er sei aber niemals angezeigt 
worden und liege auch kein Haftbefehl gegen ihn vor. Seine Festnahmen seien 2004 und 2005 gewesen, die 
genauen Monate wisse er nicht. Auf Vorhalt, in seiner vorherigen Einvernahme behauptet zu haben, dass er 
zwischen den Jahren 2000 bis 2004 vier Mal eingesperrt gewesen sei, was vor dem 16.05.2005 gewesen wäre, 
entgegnete er, sich nicht mehr erinnern zu können. Hinsichtlich seiner politischen Tätigkeit erklärte er, für die 
PPP aktiv gewesen zu sein und zu Leuten gegangen zu sein, um diese als Mitglieder anzuwerben und sie zur 
Wahl der PPP bei den Wahlen zu überreden. PPP stehe für die Pakistan Peoples Party, welche armen Leuten 
helfe und ein besseres Sozialsystem und ein besseres Schulsystem anstrebe. Im Falle einer Rückkehr nach 
Pakistan befürchte er, wieder Probleme zu bekommen, entweder seitens der Polizei oder seitens der jetzigen 
Regierungspartei, der PML-Q. In Österreich lebe der Beschwerdeführer vom Zeitungsverkauf, einen sonstigen 
Bezug habe er nicht. Bei der Einvernahme legte er seinen pakistanischen Führerschein vor. 
 

Am 20.09.2007 wurde der Parteiausweis des Beschwerdeführers beim Bundesasylamt eingebracht. Als 
Ausstellungsdatum scheint der 04.02.2007 auf, als Ablaufdatum der 07.05.2008. 
 

2. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 05.10.2007 wurde der Asylantrag des Asylwerbers gemäß § 7 AsylG 
1997, BGBL I Nr. 76/1997 AsylG idgF abgewiesen, zugleich wurde die Zurückweisung, Zurückschiebung und 
Abschiebung des Beschwerdeführers nach Pakistan gemäß § 8 Abs. 1 AsylG für zulässig angesehen. Im 
Spruchpunkt III. wurde er gemäß § 8 Abs. 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Pakistan 
ausgewiesen. 
 

Begründend wurde im Wesentlichen dargelegt, dass die vom Beschwerdeführer behauptete Bedrohungssituation 
in Pakistan auf Grund von Ungereimtheiten, vagen und unsubstantiierten Aussagen sowie mangelnder 
Plausibilität nicht glaubwürdig sei. 
 

3. In der dagegen erhobenen Berufung (nunmehr: Beschwerde) wurden die Länderfeststellungen sowie die 
Beweiswürdigung kursorisch bekämpft und unter der auszugsweisen Zitierung von Länderberichten 
Ausführungen zur Situation der Mitglieder der PPP in Pakistan getroffen. Auch wurde darauf hingewiesen, dass 
die pakistanische Polizeiarbeit durch Korruption geprägt sei und es sehr wohl denkmöglich erscheine, dass die 
Polizeikräfte auf Verlangen der PML-Q agieren würden. Weiters hätte es die Verwaltungsbehörde unterlassen, 
den für die Erledigung maßgebenden Sachverhalt vollständig zu ermitteln und sich mit dem gesamten 
Vorbringen des Beschwerdeführers auseinander zu setzten. 
 

4. Vor dem Asylgerichtshof wurde am 30.05.2011 eine mündliche Verhandlung durchgeführt, welche folgenden 
Verlauf nahm: 
 

"... 
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Zu den Beweismitteln: BF: Ich habe meinen pakistanischen Führerschein bereits abgegeben. Ich habe 
Dokumente hinsichtlich meiner persönlichen Situation in Österreich. 
 

Beginn der Befragung. 
 

VR: Ist Ihre dem bisherigen Verfahren zugrunde gelegte Identität richtig? Auf § 119 Abs. 2 FPG wird 
hingewiesen. 
 

BF: Ja. 
 

VR: Waren Ihre Aussagen im erstinstanzlichen Verfahren richtig und bleiben diese aufrecht? 
 

BF: Ja. 
 

VR: Wann haben Sie Pakistan verlassen? 
 

BF: Am 06.06.2005. 
 

VR: Wie sind Sie aus Pakistan ausgereist? 
 

BF: Mit dem Flugzeug. 
 

VR: Sind Sie mit Ihrem eigenen Reisepass ausgereist? 
 

BF: Als ich Pakistan verlassen hatte, hatte ich meinen eigenen Pass dabei. 
 

VR: Von wo aus sind Sie weggeflogen? 
 

BF: Aus Karachi. 
 

VR: Gab es irgendwelche Probleme bei der Ausreise am Flughafen? 
 

BF: Nein, ich hatte keine Probleme bei der Ausreise. 
 

VR: Wo in Pakistan haben Sie gelebt? 
 

BF: Ich habe an der Adresse XXXX, Gujranwala, Punjab, gelebt. 
 

VR: Haben Sie in Pakistan gearbeitet? 
 

BF: Ich habe ein Lebensmittelgeschäft gehabt. 
 

VR: Haben Sie noch Familienangehörige in Pakistan? 
 

BF: Ja. 
 

VR: Welche sind das und wo leben diese? 
 

BF: Meine Eltern, 1 Bruder und 2 Schwestern leben in Pakistan. Alle leben in Gujranwala. 
 

VR: Haben Sie in Österreich Familienangehörige? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Sind Sie verheiratet? 
 

BF: Nein. 
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VR: Haben Sie Kinder? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Leben Sie in Österreich in einer Lebensgemeinschaft? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Wohnen Sie alleine? 
 

BF: Ich wohne in einer Wohngemeinschaft mit 2 Personen. 
 

VR: Arbeiten Sie in Österreich? 
 

BF: Ja. Ich arbeite als Zeitungszusteller. Ich habe auch eine Firma davor gegründet. Ich habe diesbezüglich 
Dokumente. 
 

BF legt einen Auszug aus dem Gewerberegister vom 07.09.2010 vor. 
 

VR: Haben Sie irgendwelche Nachweise hinsichtlich Ihrer Tätigkeit als Zeitungszusteller? 
 

BF: Ja. 
 

BF legt Gutschriften über seine Zustelltätigkeiten aus dem Werkvertrag mit Print Express Zustellservice GmbH 
und Cimedia Printmedienvertrieb GmbH vor. 
 

BF: Ich habe als Zeitungszusteller mit Unterbrechungen gearbeitet, weil ich zwischendurch eine eigene Firma 
gegründet habe. Ich habe von Anfang an bei der Firma Mediaprint gearbeitet. Das ist im Zuge meiner 
gewerblichen Berechtigung. 
 

VR: Seit wann arbeiten Sie als Zeitungszusteller? 
 

BF: Seit Februar 2010. 
 

VR: Was haben Sie davor gemacht? 
 

BF: Davor habe ich Zeitungen verkauft. 
 

VR: Wie lange haben Sie zuvor Zeitungen verkauft? Wann haben Sie damit begonnen? 
 

BF: Das war eine Gelegenheitsarbeit. Ich habe Zeitungen verkauft, als ich diese Aufträge bekommen habe. Die 
Arbeit als Zeitungszusteller ist auf Vertragsbasis. 
 

VR: Wann haben Sie begonnen, Zeitungen zu verkaufen? 
 

BF: Ich bin 2005 nach Österreich gekommen. Ende 2005 habe ich begonnen, Zeitungen zu verkaufen. 
 

BF legt weiters eine Bestätigung der Wiener Volkshochschulen vor, wonach er ab 30.05.2011 bis 08.08.2011 
einen A1+ Deutschkurs besuchen werde. 
 

BF: Mein Deutschkurs fängt heute an. Ich habe es auch früher probiert, habe aber erst jetzt einen Platz 
bekommen. 
 

VR: Sind Sie in Österreich Mitglied in einem Verein? 
 

BF: Nein, aber ich habe hier in Österreich Freunde. 
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VR: Welche Freunde sind das? 
 

BF: Meine österreichischen Freunde heißenXXXX. Ihre Nachnamen kenne ich nicht. Sonst habe ich 
pakistanische Freunde. Ich habe auch indische und jugoslawische Freunde. 
 

VR: Welche Ausbildung haben Sie? 
 

BF: Ich habe 6 Jahre Grundschule und 4 Jahre Mittelschule besucht, danach habe ich 2 Jahre lang die 
Berufsschule besucht. Ich habe in Pakistan deshalb 10 Jahre lang in einem Spital Teilzeit gearbeitet. 
 

VR: Haben Sie das Original Ihres Parteiausweises dabei? 
 

BF: Das ist zu Hause. 
 

VR: Wurden Sie in Österreich einmal strafgerichtlich verurteilt? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Können Sie Deutsch? 
 

BF: Ein bisschen. 
 

VR: Wenn Sie zuvor keine Kurse besucht haben, wie haben Sie versucht, sich die deutsche Sprache anzueignen? 
 

BF: Ich habe im Alltagsleben Deutsch gelernt. 
 

VR: Haben Sie Kontakt zu Ihren Familienangehörigen in Pakistan? 
 

BF: Ja. 2-3mal im Monat. 
 

VR: Welcher Partei haben Sie in Pakistan angehört? 
 

BF: Pakistan People's Party. 
 

VR: Seit wann waren Sie Mitglied dieser Partei? 
 

BF: Von 2000 bis 2004. Danach habe ich Pakistan verlassen und bin hierher gekommen. 
 

VR: Waren Sie einfaches Mitglied oder hatten Sie eine Funktion innerhalb der Partei? 
 

BF: Ich hatte keine bestimmte Position. Ich war ein normaler Generalsekretär meines Gebietes. 
 

VR: Was haben Sie als Generalsekretär gemacht? 
 

BF: Ich habe Veranstaltungen organisiert. 
 

VR: Warum sind Sie der Pakistan People's Party beigetreten? 
 

BF: Meine Familie ist traditionell Anhänger dieser Partei. 
 

VR: Sind Ihre Familienangehörige auch Parteimitglieder? 
 

BF: Ja. Aber sie haben keine Funktion inne gehabt. 
 

VR: Warum haben Sie Pakistan verlassen? 
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BF: Ich wurde in Pakistan von der Polizei schikaniert. Sie haben meine Angaben vor Ihnen. Da steht alles 
drinnen. 
 

VR: Inwiefern wurden Sie von der Polizei schikaniert? Können Sie das ein wenig näher ausführen? 
 

BF: Immer wenn wir eine Veranstaltung hatten, wurde ich von der Polizei mitgenommen und geschlagen. 
 

VR: Wie oft wurden Sie insgesamt von der Polizei mitgenommen? 
 

BF: 3-4 mal. 
 

VR: Wann etwa war das erste Mal? 
 

BF: Zwischen 2004 und 2005. 
 

VR: Können Sie das ein wenig näher eingrenzen, wann ungefähr das gewesen ist? 
 

BF: Ich kann mich nicht mehr erinnern. 
 

VR: Wann wurden Sie das letzte Mal vor Ihrer Ausreise von der Polizei mitgenommen? 
 

BF: Am 16.04.2005. Das war, als Zardari aus Dubai zurückgekommen ist. 
 

VR: Was ist am 16.04.2005 geschehen? Können Sie das ein wenig genauer berichten? 
 

BF: Ich und andere Anhänger meiner Partei sind zum Flughafen in Lahore gefahren, um ihn willkommen zu 
heißen. Es gab Streitigkeiten mit der Polizei und 15-20 Personen wurden verhaftet. Es kann auch sein, dass 
mehrere verhaftet wurden. Mit mir wurden gemeinsam 15-20 Personen verhaftet. 
 

VR: Wie lange waren Sie in Haft, als Sie am 16.04.2005 festgenommen wurden? 
 

BF: 7-8 oder 10 Tage. 
 

VR: Wie sind Sie frei gekommen? 
 

BF: Mein Vater hat Geld bezahlt, um meine Freilassung zu erwirken. 
 

VR: Wie viel Geld hat er bezahlt? 
 

BF: 10.000 Rupien. 
 

VR: Bei Ihrer 1. Festnahme wurden Sie wie lange angehalten? 
 

BF: Ich kann mich nicht so genau erinnern, vielleicht waren es 4 oder 5 Tage. 
 

VR: Wie oft wurden Sie insgesamt festgenommen? 
 

BF: 3-4 mal. 
 

VR: Wie lange wurden Sie die anderen Male, das zweite und dritte Mal, festgehalten? 
 

BF: 8-10 Tage. Jedes Mal haben wir Geld bezahlt, um die Freilassung zu erwirken. 
 

VR: Was ist mit den anderen Personen passiert, die mit Ihnen am 16.04.2005 festgenommen wurden? 
 

BF: Einige wurden frei gelassen, so wie ich, einige kamen in das Gefängnis. 
 



 Asylgerichtshof 29.06.2011 

www.ris.bka.gv.at  Seite 7 von 15 

VR: Wo wurden Sie festgehalten, als Sie am 16.04.2005 verhaftet wurden? 
 

BF: Auf der Polizeistation XXXX. 
 

VR: Wo wurden Sie die anderen Male festgehalten? 
 

BF: In Gujranwala. 
 

VR: Was war der Grund bzw. der Anlass für Ihre Ausreise aus Pakistan? 
 

BF: Wegen dieser Polizeischikanen und Misshandlungen habe ich Pakistan verlassen. 
 

VR: Hatten Sie nach Ihrer Freilassung nach der Festnahme am 16.04.2005 noch Probleme bzw. gab es 
irgendwelche Vorfälle? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Wie ist die Lage zurzeit in Pakistan, wenn Sie mit Ihren Familienangehörigen telefonieren? Was erzählen 
Ihnen diese? 
 

BF: Jeder weiß, wie die Situation derzeit in Pakistan ist, da muss man nicht fragen. Niemand weiß, ob er am 
Abend nach Hause zurückkommen wird. 
 

VR: Warum sind Sie nicht an einen anderen Ort in Pakistan gezogen, um den Schikanen der Polizei in Pakistan 
zu entgehen? 
 

BF: In Pakistan ist das System so, dass man bei seiner Familie lebt. Deswegen kann man sich nicht außerhalb 
des engeren Familienkreises niederlassen. 
 

VR: Hatten Sie sonstige Schwierigkeiten in Ihrem Heimatland, abgesehen von den Schikanen mit der Polizei? 
 

BF: Mit der gegnerischen Partei gab es auch Streitigkeiten. 
 

VR: Welche Partei meinen Sie damit? 
 

BF: PML. Pakistan Moslem League. 
 

VR: Mit welchem Flügel der Pakistan Moslem League hatten Sie Probleme? 
 

BF: Mit der N-Gruppe. 
 

VR: Welche Probleme hatten Sie mit der PML-N? 
 

BF: Es gab Streitigkeiten mit Anhängern dieser Gruppe. 
 

VR: Möchten Sie über die Streitigkeiten genauer erzählen? 
 

BF: Jede Partei hat eine eigene Agenda. Dementsprechend haben die Anhänger der jeweiligen Partei ihre 
politische Gesinnung. Im Zuge der Meinungsverschiedenheiten gab es Streitereien. 
 

VR: Wie äußerten sich diese Streitereien? Waren das Drohungen, Beschimpfungen, tätliche Übergriffe..? 
 

BF: Ja, alles, was Sie erwähnt haben. 
 

VR: Haben Sie sich wegen der Probleme mit der gegnerischen Partei an die Polizei gewandt? 
 

BF: Es hatte keinen Sinn, zur Polizei zu gehen. Im gesamten Punjab ist die PML-N an der Macht. Ich war also 
nicht bei der Polizei. 
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VR: Gibt es noch etwas, das Sie vorbringen möchten? 
 

BF: Ich wohne seit 6 Jahren hier in Österreich und habe keine kriminellen Handlungen begangen. Mir gefällt es 
hier. Ich möchte hier bleiben. 
 

VR: Waren oder sind Sie schwer krank oder waren Sie in Österreich im Spital? 
 

BF: Nein. Ich war niemals im Spital, mir wurde nur 1x ein Zahn gezogen, sonst habe ich keine Krankheiten. 
 

BR: Keine Fragen. 
 

Folgende Erkenntnisquellen werden der beschwerdeführenden Partei genannt und deren Inhalt erörtert: 
 

US Department of State (USDOS), Country Reports on Human Rights Practices - 2010, April 2011 
 

Auswärtiges Amt, Republik Pakistan, März 2010 
 

UK Home Office, Country of Origin Information Report Pakistan, 17.01.2011 
 

UK Home Office, Operational Guidance Note, Pakistan, 01.10.2010 
 

XXXX, Gutachten Pakistan, Februar 2008, Allgemeiner Teil, Pkt. 7 Sicherung der Existenzgrundlage 
 

Am 6. September 2008 wurde Asif Ali Zardari (PPP) von einem parlamentarischen Wahlkollegium mit 
deutlicher Mehrheit für die nächsten fünf Jahre zum Präsidenten gewählt. Sein Vorgänger, Gen. a. D. Pervez 
Musharraf, war am 18. August 2008 zurückgetreten, um einem parlamentarischen Amtsenthebungsverfahren 
zuvorzukommen. Die Regierungskoalition von PPP (Pakistan People's Party), die bei den Parlamentswahlen am 
18. Februar 2008 stärkste Partei geworden war, und PML-N (Pakistan Muslim League - Nawaz Sharif Gruppe) 
zerbrach nur eine Woche später an der Frage der Wiedereinsetzung der von Musharraf im Herbst 2007 
abgesetzten Obersten Richter. Premierminister ist weiterhin der von der PPP gestellte Makhdoum Yusuf Raza 
Gilani, der am 25. März 2008 von Präsident Musharraf vereidigt worden war. Im März 2009 wurde auf Druck 
u.a. der PML-N der Oberste Richter des Landes Iftikhar Muhammad Chaudhry neben anderen Höchstrichtern 
wieder eingesetzt. Im Punjab ist die PML-N stärkste Partei und kehrte Shabaz Sharif, dessen Politikverbot wie 
das seines Bruders Nawaz Sharif von den wieder eingesetzten Höchstrichter ihrerseits aufgehoben wurde, als 
Ministerpräsident der Provinz Punjab zurück. 
 

Seit der Rückkehr zur Demokratie 2008 hat sich die Menschenrechtslage in Pakistan verbessert. Regierung und 
Justiz bemühen sich auch, Menschenrechtsverletzungen aus der Zeit der Militärherrschaft aufzuklären (Schicksal 
von "verschwundenen Personen", insbes. aus Belutschistan). Erhebliche Schwächen bei der Rechtsdurchsetzung 
bestehen allerdings fort. 
 

Politische Parteien können weitgehend frei operieren. 
 

Die Taliban haben in Teilen der sog. "Stammesgebiete" an der Grenze zu Afghanistan eigene 
Herrschaftsstrukturen etabliert und ihre extrem konservative Interpretation der Sharia durchgesetzt. Die 
Willkürherrschaft der Taliban richtet sich nicht nur gegen politische Gegner, sondern auch gegen Schiiten und 
andere Minderheiten. (die sog. "Stammesgebiete" umfassen ca. 3 % der Fläche Pakistans; dort leben ca. 2 % der 
Bevölkerung). Im Frühjahr 2009 weiteten die Taliban ihren Herrschaftsbereich in Teile der 
Nordwestgrenzprovinz aus (insbes. Swat-Tal). Die Regierung reagierte daraufhin im April 2009 mit einer 
Militäroperation. Eine weitere militärische Operation begann im Oktober 2009 und richtete sich gegen die 
Taliban in Süd-Wasiristan (Teil der sog. "Stammengebiete"). Der Armee ist es zwar gelungen, die Taliban aus 
dem Swat-Tal und Süd-Wasiristan zu vertreiben, die meisten Taliban-Kämpfer haben sich aber den 
Auseinandersetzungen entzogen und sind in entlegenere Gebiete der sog. "Stammesgebiete" ausgewichen. 
Gleichzeitig haben sie mit einer Vielzahl von Terroranschlägen reagiert, denen im Jahr 2009 mehr als 3.000 
Menschen zum Opfer gefallen sind (weit überwiegend in den sog. "Stammesgebieten" und der 
Nordwestgrenzprovinz. In den zuvor von den Taliban kontrollierten, nun zurückeroberten Gebieten stehen die 
Behörden vor den Herausforderungen des Wiederaufbaus, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, 
Verwaltung und Justiz. 
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Abgeschobene Personen haben bei ihrer Rückkehr nach Pakistan allein wegen einer Asylantragstellung nicht mit 
staatlichen Maßnahmen zu rechnen. Eine über eine Befragung hinausgehende besondere Behandlung 
Zurückgeführter konnte nicht festgestellt werden. 
 

In Pakistan gibt es genügend Großstädte, wie z.B. Rawalpindi, Lahore, Karachi, Peshawar oder Multan, in denen 
sich gefährdete Personen in die Anonymität flüchten können. 
 

Die Möglichkeiten, sich in Pakistan eine Existenzgrundlage zu schaffen, hängen sehr stark von den individuellen 
Fähigkeiten, Kenntnissen und der körperlichen Verfassung ab und können durch Unterstützung seitens 
Verwandter, Freunde oder Glaubensbrüder deutlich erhöht werden. Selbst für unqualifizierte aber gesunde 
Menschen wird es in der Regel möglich sein, sich durch Gelegenheitsjobs (im schlechtesten Falle als 
Lagerarbeiter, LKW-Beifahrer, Tellerwäscher oder Abfallsammler ihren Lebensunterhalt zu sichern. Dass es 
möglich ist, sich auch als Neuankömmling z.B. in einer Stadt wie Karachi (ca. 16 Millionen Einwohner) 
niederzulassen, zeigen die Zigtausend afghanischen Flüchtlinge, die sich dort dauerhaft niedergelassen haben 
und aktiv am Wirtschaftsleben der Stadt teilnehmen. 
 

VR fragt den BF um seine Stellungnahme zu dieser Beurteilung. 
 

BF: In Pakistan gibt es keine Sicherheit. Karachi ist zwar die größte Stadt Pakistans, aber dort gibt es immer 
wieder Attentate, wobei mehrere Menschen getötet werden. In fast allen Städten gibt es solche Explosionen, 
einmal hier und einmal dort. Das ist alles. 
 

VR fragt den BF, ob er die Dolmetscherin gut verstanden habe; dies wird bejaht. 
 

Schluss des Beweisverfahrens. 
 

Dem BF wird das Verhandlungsprotokoll rückübersetzt. 
 

BF gibt nach Rückübersetzung an: Bei meiner letzten Einvernahme wurden andere Fragen gestellt. Heute 
wurden andere Fragen gestellt. Ich habe dementsprechend geantwortet. 
 

..." 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Es werden folgende Feststellungen getroffen: 
 

Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Der Beschwerdeführer ist ein pakistanischer Staatsangehöriger aus dem Punjab. Seine Identität wird 
entsprechend seinen Angaben dem Verfahren zu Grunde gelegt. 
 

Es wird nicht festgestellt, dass der Beschwerdeführer in seinem Heimatland aus den vorgebrachten Gründen 
verfolgt bzw. mit dem Leben bedroht worden wäre. 
 

Es wird weiters nicht festgestellt, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung nach Pakistan in seinem Recht auf das Leben gefährdet wäre, der Folter oder unmenschlicher 
oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen würde oder von der Todesstrafe bedroht wäre oder 
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes ausgesetzt wäre. 
 

Zum Herkunftsstaat Pakistan: 
 

Zur Lage in Pakistan werden aufgrund der in der Verhandlung vorgehaltenen Quellen die dort daraus getroffenen 
vorläufigen entscheidungsrelevanten Feststellungen zum endgültigen Gegenstand dieses Erkenntnisses erhoben. 
 

2. Diese Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

2.1 Der Asylgerichtshof hat durch Einsichtnahme in den vorliegenden Verwaltungs- und Gerichtsakt sowie 
durch die am 30.05.2011 durchgeführte mündliche Verhandlung Beweis erhoben. 
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2.2. Die Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers ergeben sich aus der Einvernahme vor der 
Verwaltungsbehörde und den Ausführungen in der Verhandlung im Einklang mit dem Akteninhalt. 
 

2.3. Die Aussage des Asylwerbers stellt im Asylverfahren zweifellos das Kernstück dar. Hierbei ist es nach 
Ansicht des VwGH Sache des Asylwerbers, entsprechende, seinen Antrag untermauernde 
Tatsachenbehauptungen aufzustellen und diese glaubhaft zu machen. 
 

Die Behörde kann einen Sachverhalt grundsätzlich nur dann als glaubwürdig anerkennen, wenn ein Asylwerber 
während des Verfahrens vor den verschiedenen Instanzen im Wesentlichen gleich bleibende Angaben macht, 
wenn diese Angaben wahrscheinlich und damit einleuchtend erscheinen und wenn erst sehr spät gemachte 
Angaben nicht den Schluss aufdrängen, dass sie nur der Asylerlangung dienen sollten, der Wirklichkeit aber 
nicht entsprechen. Als glaubwürdig könnten Fluchtgründe im Allgemeinen nicht angesehen werden, wenn die 
Asylwerberin die nach ihrer Meinung einen Asyltatbestand begründenden Tatsachen im Laufe des Verfahrens 
unterschiedlich oder sogar widersprüchlich darstellt, wenn ihre Angaben mit den der Erfahrung entsprechenden 
Geschehnisabläufen nicht vereinbar und daher unwahrscheinlich erscheinen oder wenn sie maßgebliche 
Tatsachen erst sehr spät im Laufe des Asylverfahrens vorbringt (vgl. VwGH 06.03.1996, Zl. 95/20/0650). 
 

2.4. Der erkennende Gerichtshof geht - wie schon das Bundesasylamt - nicht davon aus, dass der Fluchtgrund 
den Tatsachen entspricht und der Beschwerdeführer einer Verfolgung ausgesetzt ist; dies aus folgenden näheren 
Erwägungen: 
 

Die Angaben des Beschwerdeführers erwiesen sich als vage, widersprüchlich und nicht plausibel. Seine 
Aussagen erschöpften sich in Aufzählungen und ließen jene Detailgenauigkeit und Nachvollziehbarkeit 
vermissen, die Erzählungen über Begebenheiten auszeichnen, welche tatsächlich erlebt wurden. Er stellte kein 
einziges Ereignis und keine einzige Verfolgungssituation, wie etwa die Versammlung am Flughafen am 
16.04.2005, seine anschließende Festnahme und Haft, seine Freilassung, die weiteren Verhaftungen oder die 
Probleme mit der gegnerischen Partei, näher dar. 
 

Außerdem machte er widersprüchliche Angaben zu seinen Festnahmen, und zwar sowohl zur Anzahl der 
Verhaftungen als auch zur Dauer seiner Haft. Während er beim Bundesasylamt einmal von fünf Verhaftungen 
sprach, wovon vier zwischen 2000 und 2004 gewesen sein sollen, dann wiederum insgesamt vier Festnahmen 
anführte, erklärte er beim Asylgerichthof, insgesamt drei- bis viermal verhaftet worden zu sein. Auch behauptete 
er beim Bundesasylamt in beiden Einvernahmen, nach seiner Verhaftung am Flughafen einen Monat in Haft 
gewesen zu sein, wogegen er beim Asylgerichtshof als Dauer seiner Anhaltung sieben bis acht oder zehn Tage 
nannte. Bereits dieser Widerspruch stellt sich als so schwerwiegend dar, dass seinen Verfolgungsbehauptungen 
der Boden entzogen wird, zumal davon auszugehen ist, dass sich eine Person in der Situation des 
Beschwerdeführers daran erinnern kann, ob sie einen Monat im Gefängnis gewesen oder lediglich sieben bis 
acht oder zehn Tage angehalten worden ist. Ebenso äußerte er sich widersprüchlich zu seinen Schwierigkeiten 
mit Mitgliedern der gegnerischen Partei, da er beim Bundesasylamt erzählte, mit der PML-Q Probleme gehabt zu 
haben, beim Asylgerichtshof wiederum schilderte, dass es Mitglieder der PML-N gewesen seien, was er 
wiederum beim Bundesasylamt nicht geltend machte. Weiters ist darauf hinzuweisen, dass der 
Beschwerdeführer in der Verhandlung vor dem Asylgerichtshof den bei der Verwaltungsbehörde vorgebrachten 
Umstand, dass die Polizei ihn nach seiner Entlassung aus der Haft zu Hause gesucht habe, gänzlich unerwähnt 
ließ, was ebenso für die Unglaubwürdigkeit seiner Aussagen spricht, zumal es sich dabei doch um das 
fluchtauslösende Ereignis gehandelt haben soll. 
 

Zusammengefasst ist nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer trotz mehrmaliger Aufforderung nicht in 
der Lage war, konkretere und einheitliche Ausführungen über jene Geschehnisse zu machen, die ihn nach 
eigenen Angaben dazu gebracht haben, sein Heimatland zu verlassen. Zwar liegen die behaupteten Vorfälle 
bereits mehrere Jahre zurück und räumt der Asylgerichtshof dem Beschwerdeführer ein, sich aufgrund des 
langen Zeitraums nicht an alle Details der Geschehnisse rund um seine fluchtauslösenden Ereignisse erinnern zu 
können, jedoch ist aufgrund der vom Beschwerdeführer geschilderten Gegebenheiten zu erwarten, dass sich 
dieser zumindest im Groben an die wesentlichen Ereignisse und Umstände rund um seine Flucht erinnern und 
konkrete, widerspruchsfreie Angaben machen kann. 
 

Hinzu kommt, dass aus den Länderberichten nicht geschlossen werden kann, dass Mitglieder, Mitarbeiter oder 
Funktionäre einer Partei, im gegenständlichen Fall der PPP, (systematisch) staatlicher Verfolgung ausgesetzt 
wären. Außerdem hat sich die politische Situation in Pakistan seit der Ausreise des Beschwerdeführers geändert 
und ist das Militärregime von Musharraf und seine Partei die PML-Q nicht mehr an der Macht und bildet die 
PPP die Regierung. 
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Gesamthaft betrachtet wird daher davon ausgegangen, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers zu seinen 
Fluchtgründen nicht den Tatsachen entspricht und der Beschwerdeführer in seinem Heimatland keiner 
Verfolgung ausgesetzt war bzw. ihm keine Verfolgung droht. 
 

2.5. Schließlich wird noch auf die Möglichkeit verwiesen, sich in anderen Landesteilen Pakistans niederzulassen. 
Der Beschwerdeführer könnte somit (bei Wahrheitsunterstellung des Vorbringens) durch Verlegung seines 
Aufenthaltsortes in eine andere Region Pakistans, beispielsweise in andere Großstädte wie Lahore oder Karachi, 
der behaupteten Verfolgung durch die Mitglieder der gegnerischen Partei und durch die lokale Polizei entgehen. 
Dass die Angehörigen der PML-Q bzw. PML-N so ein großes Interesse an dem Beschwerdeführer haben, dass 
sie ihn in ganz Pakistan suchen würden, kann mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit nicht angenommen werden, 
ebenso wenig, dass sie ihn überall in Pakistan finden könnten, dies auch angesichts der Bevölkerungsdichte 
seines Herkunftslandes. Auch für eine landesweite polizeiliche Suche haben sich keine substantiierten Hinweise 
ergeben und lässt sich den Länderberichten keine landesweite Verfolgungsgefahr für eine Person mit dem Profil 
des Beschwerdeführers mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit entnehmen. Der Beschwerdeführer ist seinen 
Aussagen nach überdies nach den Festnahmen immer wieder entlassen worden, ist nie offiziell angezeigt worden 
und es liegt kein Haftbefehl gegen ihn vor. Auch hat er seinen Heimatstaat problemlos legal verlassen können. 
 

Hinweise für eine Unzumutbarkeit im individuellen Fall, sich in einem anderen pakistanischen Landesteil oder 
einer pakistanischen Großstadt niederzulassen, haben sich im Verfahren nicht ergeben, dies im Hinblick auf die 
individuelle Situation des Beschwerdeführers (Berufserfahrung als Inhaber eines Lebensmittelgeschäftes, 
Familienangehörige in Pakistan). 
 

2.6. Die Feststellungen über das Herkunftsland des Beschwerdeführers ergeben sich aus den in der mündlichen 
Verhandlung, zitierten Quellen, welche von allgemein anerkannten, angesehenen staatlichen Einrichtungen und 
einem erfahrenen Ländersachverständigen stammen und welchen der Beschwerdeführer nicht substantiiert 
entgegengetreten ist. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

3.1. Gemäß §§ 73 und 75 des Bundesgesetzes über die Gewährung von Asyl, BGBl. I Nr. 100/2005 in der 
Fassung BGBl. I Nr. 135/2009 (im Folgenden: "AsylG 2005") ist im gegenständlichen Fall das Bundesgesetz 
über die Gewährung von Asyl, BGBl. I Nr. 76 in der Fassung BGBl. I Nr. 126/2002 anzuwenden, gemäß § 44 
AsylG 1997 jedoch die §§ 8, 15, 22, 23 Abs. 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a in der Fassung BGBl. I Nr. 101/2003 (im 
Folgenden: "AsylG 1997"). Die Anwendbarkeit der §§ 24, 26, 27, 54 bis 57 und 60 AsylG 2005 ergibt sich aus § 
75 Abs. 1, die Anwendbarkeit des § 10 AsylG 2005 aus § 75 Abs. 8 AsylG 2005 und die Anwendbarkeit der §§ 
2 Abs. 1 Z 25 und Abs. 3, 15 Abs. 1 Z 4 und 6, 18 Abs. 2 und 3, 22 Abs. 3 und Abs. 11 Z 7, § 23 Abs. 1, Abs. 7 
und Abs. 8, 27 Abs. 4 und 5, 57 Abs. 10 und Abs. 11 Z 2 sowie 62 Abs. 3 aus § 75 Abs. 10 AsylG 2005. 
 

Hinsichtlich des Verfahrens vor dem Asylgerichtshof sind die einschlägigen Bestimmungen des AsylG 2005 und 
das Bundesgesetz über den Asylgerichtshof, BGBl. I Nr. 4/2008 in der Fassung BGBL I Nr. 147/2008 (in Folge: 
"AsylGHG") sowie subsidiär das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51/1991 in der 
Fassung BGBl. I Nr. 20/2009 (in Folge: "AVG") und das ZustG, BGBl. Nr. 200/1982 in der geltenden Fassung. 
anzuwenden. 
 

Gemäß § 61 Abs. 1 Asylgesetz 2005 idgF entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten über 
 

1. Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und 
 

2. Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes oder soweit in Abs. 3 
vorgesehen ist, durch Einzelrichter über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide 
 

a) wegen Drittstaatssicherheit gemäß § 4, 
 

b) wegen Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß § 5 und 
 

c) wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG und die mit diesen Entscheidungen verbundene 
Ausweisung. 
 

3.2. Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer 
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Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der 
Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist Flüchtling, wer sich aus 
wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und 
nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu 
bedienen. 
 

Zentraler Aspekt des aus Art 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention übernommenen 
Flüchtlingsbegriffes ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Zu fragen ist daher nicht 
danach, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit 
Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der 
wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine 
Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 
droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht. (VwGH vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; 
VwGH vom 25.1.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen 
gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind 
(VwGH vom 26.2.1997, Zl. 95/01/0454, VwGH vom 09.04.1997, Zl. 95/01/055), denn die Verfolgungsgefahr - 
Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. VwGH 18.4.1996, 
Zl. 95/20/0239; VwGH vom 16.02.2000, Zl. 99/01/0397), sondern erfordert eine Prognose. 
Verfolgungshandlungen, die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein 
wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0318). 
 

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK 
nennt (VwGH E vom 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; VwGH E vom 15.03.2001, Zl. 99/20/0128); sie muss Ursache 
dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen 
Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 
Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH vom 16.06.1994, Zl. 94/19/0183, VwGH E vom 18.02.1999, Zl. 
98/20/0468). Daher muss die Verfolgungsgefahr (bzw. die wohlbegründete Furcht davor) im gesamten Gebiet 
des Heimatstaates des Asylwerbers bestanden haben. 
 

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung 
vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der 
Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 
Flüchtlings-Konvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 
 

Der Beschwerdeführer hat keine Verfolgungsgefahr glaubhaft gemacht und war daher die Beschwerde gemäß § 
7 AsylG 1997 als unbegründet abzuweisen. 
 

3.3. Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 von Amts wegen 
bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den 
Herkunftsstaat nach § 57 Fremdengesetz 1997 idF BGBl. I 126/2002 (FrG) zulässig ist; diese Entscheidung ist 
mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 
 

Zur Auslegung des § 8 Abs. 1 AsylG idF BGBL I 2003/101 iVm § 50 FPG 2005 (Gemäß Art. 5 § 1 des 
Fremdenrechtspakets BGBl. I 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft getreten; am 1.1.2006 
ist gemäß § 126 Abs. 1. Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 100/2005; in der Folge: FPG) das FPG 
in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des 
FrG verweisen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Demnach ist die Verweisung 
des Art. 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechenden Bestimmungen" des FPG zu beziehen, 
das ist § 50 FPG) ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu § 37 Fremdengesetz, BGBl. Nr. 838/1992 
und § 57 Fremdengesetz, BGBl I Nr. 126/2002 BGBL, heranzuziehen. Danach erfordert die Feststellung nach 
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dieser Bestimmung das Vorliegen einer konkreten, den Beschwerdeführer betreffenden, aktuellen, durch 
staatliche Stellen zumindest gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von 
diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind 
daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht 
geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 
2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit und 
Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 
2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht geeignet, die Feststellung nach 
dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die ihnen einen aktuellen 
Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122, VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Die Gefahr 
muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 26.06.1997, Zl. 95/21/0294, VwGH 25.01.2001, 
Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 97/21/0560). Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, 
durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer bestimmten 
Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch 
Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in diesen 
Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK 
widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine 
Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; 
vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr 
ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028). Im Übrigen 
ist auch im Rahmen des § 8 AsylG idF BGBl I 2003/101 zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende 
Bescheinigungsmittel untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung im 
Sinne des § 57 Abs. 1 oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

Bei der Entscheidungsfindung ist insgesamt die Rechtsprechung des EGMR zur Auslegung der EMRK, auch 
unter dem Aspekt eines durch die EMRK zu garantierenden einheitlichen europäischen Rechtsschutzsystems als 
relevanter Vergleichsmaßstab zu beachten. Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb staatlicher 
Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine 
Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, glaubhaft gemacht sind 
(vgl EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom und Henao v. The 
Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 13669/03). 
 

Die Anerkennung des Vorliegens einer ernsthaften individuellen Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 
einer Person, die als Zivilperson die Gewährung von subsidiären Schutz beantragt, setzt nicht voraus, dass sie 
beweist, dass sie aufgrund von ihrer persönlichen Situation innewohnenden Umständen spezifisch betroffen ist. 
Eine solche Bedrohung liegt auch dann vor, wenn der den bestehenden bewaffneten Konflikt kennzeichnende 
Grad willkürlicher Gewalt ein so hohes Niveau erreicht, dass stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, 
dass eine Zivilperson bei einer Rückkehr in das betreffende Land oder gegebenenfalls in die betroffene Region 
allein durch ihre Anwesenheit im Gebiet dieses Landes oder dieser Region tatsächlich Gefahr liefe, einer solchen 
Bedrohung ausgesetzt zu sein (vgl. EUGH 17.2.2009, Elgafaji, C-465/07, Slg. 2009, I-0000, Randnr. 45). 
 

Wie bereits oben ausgeführt, liegt keine Verfolgung im Sinne der GFK vor, daher bleibt zu prüfen, ob es im 
vorliegenden Fall begründete Anhaltspunkte dafür gibt, der Beschwerdeführer liefe Gefahr, in Pakistan einer 
Bedrohung im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG unterworfen zu werden. 
 

Dass dem Beschwerdeführer im Falle der Rückkehr nach Pakistan die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen 
und die Schwelle des Art. 3 EMRK überschritten wäre (vgl. diesbezüglich das Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 16.07.2003, Zahl: 2003/01/0059, zur "Schwelle" des Art. 3 EMRK), hat der 
Beschwerdeführer nicht dargelegt und kann auch von Amts wegen nicht davon ausgegangen werden, lassen doch 
die Länderberichte, keinesfalls den Schluss zu, dass pakistanischen Staatsangehörigen generell in Pakistan die 
notdürftigste Lebensgrundlage entzogen wäre. Es ist nicht ersichtlich, warum dem Beschwerdeführer eine 
Existenzsicherung in Pakistan, auch an anderen Orten außerhalb des Punjabs, zumindest durch 
Gelegenheitsarbeiten, nicht möglich und zumutbar sein sollte. Er hatte in Pakistan ein Lebensmittelgeschäft und 
verfügt überdies durch seine Familienangehörigen (Eltern und Geschwister) über ein soziales Netz in Pakistan. 
 

Aus den Länderberichten ist ersichtlich, dass in Pakistan keine allgemeine politische Verfolgung aller 
RückkehrerInnen vorliegt. Auch unternimmt der pakistanische Staat große Anstrengungen, religiös oder 
politisch motivierte Konflikte bzw. Ausschreitungen und Terrorismus zu bekämpfen. Es kann auf Basis der 
Quellenlage jedenfalls nicht davon ausgegangen werden, dass zum Entscheidungszeitpunkt in Pakistan eine 
Situation herrscht, in der die Staatsgewalt zusammengebrochen wäre oder systematische schwere 
Menschenrechtsverletzungen zu erkennen wären; an dieser Einschätzung vermögen auch die jüngsten Anschläge 
der Taliban nichts zu ändern. Die Situation in Pakistan ist nicht dergestalt, dass eine Rückkehr des 
Beschwerdeführers für diesen als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 
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infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen 
würde. In Pakistan ist eine Zivilperson nicht allein aufgrund ihrer Anwesenheit einer solchen Bedrohung 
ausgesetzt. 
 

Auch sonst haben sich keine Art. 3 EMRK relevanten Hindernisse, nach Pakistan zurückzukehren, ergeben bzw. 
wurde kein Art. 3 EMRK relevantes Hindernis geltend gemacht. 
 

Somit war die Beschwerde auch gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 als unbegründet abzuweisen. 
 

3.4. Der Gesetzgeber beabsichtigt durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern, eine über die 
Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß 
auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern (VfGH vom 17.03.2005, Zl. G 
78/04 u. a.). Bei einer Ausweisungsentscheidung nach § 8 Abs. 2 AsylG ist auf Art. 8 EMRK Bedacht zu 
nehmen (VfGH vom 15.10.2004, Zl. G 237/03, VfGH vom 17.03.2005, Zl. G 78/04 u.a.). Gemäß Artikel 8 
EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines 
Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses 
Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer 
demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche 
Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz 
der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 
 

Bei der Interessensabwägung sind unterschiedliche Kriterien zu beachten (vgl. jüngst VfGH vom 29.09.2007, Zl. 
B 1150/07, VfGH vom 01.10.2007, Zl. G 179, 180/07 unter Bezugnahme auf Judikatur des EGMR): Dies sind 
etwa die Aufenthaltsdauer, die vom EGMR an keine fixen zeitlichen Vorgaben geknüpft wird (EGMR 
31.01.2006, Fall Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562; 
16.09.2004, Fall Ghiban, Appl. 11.103/03, NVwZ 2005, 1046), das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens 
(EGMR 28.05.1985, Fall Abdulaziz ua., Appl. 9214/80, 9473/81, 9474/81, EuGRZ 1985, 567; 20.06.2002, Fall 
Al-Nashif, Appl. 50.963/99, ÖJZ 2003, 344; 22.4.1997, Fall X, Y und Z, Appl. 21.830/93, ÖJZ 1998, 

271) und dessen Intensität (EGMR 02.08.2001, Fall Boultif, Appl. 54.273/00), die Schutzwürdigkeit des 
Privatlebens, den Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und 
Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen 
Leben, der Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert (vgl. EGMR 04.10.2001, Fall Adam, Appl. 
43.359/98, EuGRZ 2002, 582; 

09.10.2003, Fall Slivenko, Appl. 48.321/99, EuGRZ 2006, 560; 

16.06.2005, Fall Sisojeva, Appl. 60.654/00, EuGRZ 2006, 554; vgl. auch VwGH 05.07.2005, 2004/21/0124; 
11.10.2005, 2002/21/0124), die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch 
Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der öffentlichen Ordnung (vgl. zB EGMR 
24.11.1998, Fall Mitchell, Appl. 40.447/98; 11.4.2006, Fall Useinov, Appl. 61.292/00). Auch die Frage, ob das 
Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren 
Aufenthaltsstatus bewusst waren, ist bei der Abwägung in Betracht zu ziehen (EGMR 24.11.1998, Fall Mitchell, 
Appl. 40.447/98; 05.09.2000, Fall Solomon, Appl. 44.328/98; 31.01.2006, Fall Rodrigues da Silva und 
Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562). 
 

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern und 
(minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern 
diese Beziehungen eine gewisse Intensität erreichen. Als Kriterien hiefür kommen etwa das Vorliegen eines 
gemeinsamen Haushaltes oder die Gewährung von Unterhaltsleistungen in Betracht. In der bisherigen 
Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende 
Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13.6.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. 
auch EKMR 7.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.3.1980, 
B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.7.1968, 
3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.2.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 5.7.1979, B 8353/78, EuGRZ 
1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998, 761; 
Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch 
für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 
1983, 215). 
 

Der VwGH hat im Erkenntnis vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479 festgehalten, dass ein dreijähriger auf die 
Stellung eines Asylantrages gestützter Aufenthalt im Bundesgebiet (regelmäßig) keine rechtlich relevante 
Bindung zum Aufenthaltsstaat begründet. 
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Der EGMR hat sich in seinem Urteil vom 8. April 2008 (rk. 8.Juli 2008), NNYANZI gegen das Vereinigte 
Königreich, Nr. 21878/06 mit der Frage der Interessensabwägung zwischen einem während des Asylverfahrens 
begründeten Privatleben und dem öffentlichen Interesse an einer effektiven Zuwanderungskontrolle und der 
damit verbundenen Abschiebung abgewiesener Asylwerber im Hinblick auf 

Artikel 8 EMRK auseinandergesetzt und ist zu dem Schluss gekommen, dass es in der Regel nicht erforderlich 
ist, eine nähere Prüfung des Privatlebens des Beschwerdeführers iS von Artikel 8 EMRK vorzunehmen, da das 
legitime öffentliche Interesse an einer effektiven Einwanderungskontrolle jedenfalls höher zu bewerten ist und 
die Ausweisung keinen unverhältnismäßigen Eingriff begründen kann. 
 

Selbst bei Prüfung des Privatlebens im Sinne der bisherigen Judikatur der österreichischen Höchstgerichte würde 
nach Ansicht des Asylgerichtshofes die nach Art. 8 Abs. 2 EMRK gebotene Abwägung im vorliegenden Fall zu 
Lasten des Beschwerdeführers ausfallen. 
 

Der Beschwerdeführer reiste im Alter von 32 Jahren auf illegale Weise in Österreich ein und stellte hier einen 
letztlich unbegründeten Asylantrag mit einer unrichtigen Verfolgungsbehauptung. Er hatte in Österreich niemals 
einen anderen als einen vorübergehenden, asylrechtlichen Aufenthaltstitel. 
 

Zum Entscheidungszeitpunkt befindet sich der Beschwerdeführer zwar bereits seit beinahe sechs Jahren in 
Österreich, jedoch sind keine Aspekte einer außergewöhnlichen schützenswerten dauernden Integration 
hervorgekommen, dass allein aus diesem Grunde die Ausweisung für unzulässig zu erklären wäre. 
 

Der Beschwerdeführer ist nicht Mitglied in einem Verein in Österreich, besucht(e) - abgesehen von einem trotz 
bereits sechsjähriger Aufenthaltsdauer erst am 30.05.2011 beginnenden Deutschkurs - keine Kurse und keine 
Schulen bzw. Universität in Österreich und verfügt lediglich über geringe Deutschkenntnisse. Seine 
gelegentliche Arbeit als Zeitungsverkäufer und Zeitungszusteller, wobei die diesbezügliche Gewerbeanmeldung 
erst am 02.09.2010 erfolgte, reichen nicht aus, um von einer Aufenthaltsverfestigung auszugehen, welche eine 
Ausweisung unzulässig erscheinen lassen würde. 
 

Der Beschwerdeführer hat auch keine Verwandten in Österreich und lebt hier mit niemandem in einer 
Lebensgemeinschaft, hingegen verfügt er seinen Angaben im Verfahren nach über familiäre Bezüge in Pakistan. 
Seine vorgebrachten freundschaftlichen Beziehungen in Österreich wurden zu einem Zeitpunkt eingegangen, an 
dem er sich seiner prekären aufenthaltsrechtlichen Position bewusst war. 
 

Aus Sicht des Asylgerichtshofs überwiegt daher in einer Zusammenschau das öffentliche Interesse an einer 
Effektuierung der vorliegenden negativen Entscheidung über den Asylantrag. Die Ausweisung stellt somit 
keinen unzulässigen Eingriff in eine gemäß der EMRK geschützte Rechtsposition dar und war die Beschwerde 
gemäß § 10 Abs. 1 AsylG 2005 als unbegründet abzuweisen. 
 

Es war daher insgesamt spruchgemäß zu entscheiden. 


